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Betr.: KartausenbetriebsgmbH & Co Nfg KG – Adventmarkt 2025
Halte- und Parkverbote, Verordnung
Aktenzahl: AllgVerw-23/2014-146

Bezug nehmend auf den Antrag der Kartausen GesmbH, Gaming vom 13.10.2025 und des 
Gutachtens des technischen Verkehrssachverständigen, Dipl.Ing. Franz Wagenhofer, Abt. 
BD2 des Amtes der NÖ Landesregierung vom 24.1.2003, wird im Interesse der Sicherheit, 
Flüssigkeit und Leichtigkeit des ruhenden und sich bewegenden Verkehrs angeordnet:

V E R O R D N U N G
Für die Vermeidung von Behinderungen auf den angrenzenden Gemeindestraßen im 
Nahbereich der Kartause werden bei Großveranstaltungen nachstehende Verkehrsmaßnahmen 
für erforderlich angesehen:

1.) Im Zuge der Kartäuserstraße sind an der südlichen Straßenseite an nachstehenden 
Straßenabschnitten Halte- und Parkverbote für die Dauer der Veranstaltung kundzumachen:

Beginnend von der westlichen Gebäudekante des Hauses Kartäuserstraße Nr. 4 
und endend bei der östlichen Gebäudekante des Hauses Kartäuserstraße Nr. 16

Beginnend von der westlichen Grundstücksgrenze des Hauses Kartäuserstraße Nr. 
40 und endend bei der Zufahrtsstraße zum Hochbehälter Mitterberg.

Die Kundmachung der beiden vorgenannten Halte- und Parkverbote hat mit den 
Verkehrszeichen gem. § 52 Ziffer 13b StVO 1960 "Halten und Parken verboten" mit den 
Zusätzen "Anfang" und "Ende" für beide Fahrtrichtungen im Zuge der Kartäuserstraße 
sichtbar zu erfolgen.

Die Aufstellung dieser Verkehrszeichen hat bereits 24 Stunden vor dem Beginn der 
Großveranstaltungen zu erfolgen.

2.) An der südlichen Straßenseite der Zufahrtsstraße zum Kartauseneingang ist ein Halte- und 
Parkverbot zwischen der LB 25 und dem Zufahrtstor für die Dauer der Veranstaltung 
kundzumachen, jedoch ist dieser Straßenabschnitt für das Aus- und Einsteigen der 
Fahrgäste von Bussen zur Verfügung zu stellen.

Die Kundmachung dieses Halte- und Parkverbotes hat mit den Verkehrszeichen gemäß
§ 52 Ziffer 13b StVO 1960 "Halten und Parken verboten" mit den Zusätzen "Anfang" und 
"Ende" sowie "ausgenommen Busse zum aus- und einsteigen" für beide 
Fahrtrichtungen im Zuge der Zufahrtsstraße sichtbar zu erfolgen.

Die Aufstellung dieser Verkehrszeichen hat bereits 24 Stunden vor dem Beginn der 
Großveranstaltungen zu erfolgen.
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3.) Die angeordneten Parkverbote sind mit den entsprechenden Verkehrszeichen und den 
Zusatztafeln:

"Gilt von 29.11.-08.12.2025,
in der Zeit von 09:00 bis 18:00 Uhr"

kundzumachen.
Die Verkehrszeichen sind spätestens am 09.12.2025 wieder zu entfernen.

4.) Diese Verordnung gilt von 29. November bis 8. Dezember 2025,
in der Zeit von 09:00 bis 18:00 Uhr.

Rechtsgrundlage:
§ 43 Abs. 1 lit.b Z 1 der Straßenverkehrsordnung 1960 (StVO 1960) in Verbindung mit
§ 94d Abs.4 leg.cit.

Der Bürgermeister:
Andreas Fallmann

Ergeht an: 
KartausenbetriebsgmbH & Co Nfg KG, 3292 Gaming, Kartause 1,

mit dem Auftrag,
für die Anschaffung, Anbringung, Erhaltung und Entfernung der Verkehrszeichen 
zu sorgen. Die Anbringung und die Entfernung der Verkehrszeichen ist der 
Gemeinde Gaming bekannt zu geben.

Amtstafel Gaming
Polizeiinspektion Gaming, 3292 Gaming, Im Markt 3
Polizeibezirkskommando, 3270 Scheibbs, Erlafpromenade 10

Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter 
http://www.signaturpruefung.gv.at

Die Echtheit eines Ausdruckes kann durch die Vorlage beim Absender verifiziert 
werden. Details siehe unter: http://www.gaming.gv.at

Signatur aufgebracht durch Andreas Fallmann
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